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Grundlagenpapier 
Aufgabenart III „Fachspezifische Problemerörterung“   
Kernlehrplan Kunst für die Sekundarstufe II Gymnasium/ Gesamtschule in Nord-
rhein-Westfalen (2013)  
 

1  Kernlehrplan Kunst für die Sekundarstufe II Gymnasium/ Gesamt-
schule in Nordrhein-Westfalen (2013): S. 37. Online unter: ht-
tps://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannaviga-
tor-s-ii/gymnasiale-oberstufe/kunst/index.html; (letzter Zugriff am 
11.03.2022) 

Die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen im 
ersten Teil zunächst die Grundmerkmale der Aufgaben-
art und damit einhergehende allgemeine Leistungser-
wartungen, die für das Zentralabitur (ab 2017) gelten 
und auf den Unterricht herunter gebrochen werden 
müssen (einschließlich möglicher Operatoren). 

Der zweite Teil umfasst ergänzend konkretisierende 
Hinweise zur Konzeption der Aufgabenart während der 
Qualifikationsphase in Vorbereitung auf die Anforde-
rungen im Zentralabitur und damit verbundener Leis-
tungserwartungen (einschließlich der Darstellungsleis-
tung) sowie Hinweise zu methodischen Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen der fach-
spezifischen Problemerörterung relevant sind.

 

I. Allgemeine Merkmale der Aufgabenstellung  
und entsprechend erwartete Leistungen 

 
In der Aufgabenstellung wird eine fachspezifische und 
angemessen komplexe Problemstellung erwartet, zu 
der in der zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit 
eine fachspezifische Reflexion entwickelt werden kann. 
Die fachspezifische Problemstellung wird sich auf die 
Vorgaben des Zentralabiturs beziehen. Die Reflexion 
über die Problemstellung wird sich maßgeblich auf Stra-
tegien oder Bedingungen für Gestaltungen und ihrer 
Rezeption richten, ebenso auf ihre Verfahren und/ oder 
Methoden. Die fachspezifische Problemerörterung the-
matisiert also eher übergreifende Fragen, Beurteilungs-
ebenen oder Bewertungsprobleme, die sich auf das 
Verstehen von vorliegenden fachlich orientierten Tex-
ten mit Bildern (III A) oder nur fachlich orientierten Tex-
ten (III B) stützen. Dabei können durchaus Bilder und/ 
oder fachlich orientierte Texte, die den Schülerinnen 
und Schülern aus dem Unterricht bekannt sind, einbe-
zogen sein.  

Zentral ist somit zudem, dass im Unterricht erworbene 
Kompetenzen beider Bereiche (Rezeption und Produk-
tion, jeweils verbunden mit dem notwendigen Reflexi-
onsanspruch) in die jetzt geforderte Metaebene der 
fachspezifischen Überlegungen und Abwägungen ein-
gebracht werden können.  

Grobstruktur der fachspezifischen  
Problemerörterung 

Die Problemstellung der Aufgabenstellung muss in der 
Konstruktion der Aufgabe so früh wie möglich und so 
eingängig wie möglich deutlich werden. Dies bedeutet, 

dass in einer „übergeordneten Aufgabenformulierung“ 
die fachspezifische Problemstellung vorangestellt und 
so Richtung und Zielperspektive der Erörterung sofort 
in Gänze klargemacht werden; erst im Anschluss an die 
übergeordnete Aufgabenstellung erfolgen – sozusagen 
konkretisierend – die differenzierten progressiv aufge-
bauten Teilaufgaben.  

 

Der progressive Aufbau der Gesamtaufgabe zu einer 
klaren Problemstellung schließt aus, dass mehrere Teil-
aufgaben sich modular oder lediglich additiv mit ver-
schiedenen Teilbereichen einer Thematik auseinander-
setzen.

Zentrales Ziel der Aufgabenart III ist die Reflexion 
fachspezifischer Problemstellungen,  
  
• ausgehend von fachlich orientierten Texten in 

Verbindung mit Bildbeispielen (Typ A), 
• ausgehend von fachlich orientierten Texten 

(Typ B)1. 

Die fachspezifische Problemerörterung beinhaltet in 
der Progression in jedem Fall die drei getrennten 
Teilaufgaben: 
 
1) Darlegung einer Verstehensleistung zum Aus-

gangssachverhalt (Bild/er, Text/e, Kombination), 
der zur Bearbeitung des Problems herangezogen 
werden soll (AFB I-II)  

2) Darlegung einer sachlich distanzierten Argumen-
tation unter Abwägung verschiedener Sichtwei-
sen in Bezug auf den Sachverhalt unter Beach-
tung der Problemstellung (AFB II-III) 

3) Darlegung eines selbstständigen, sachadäquat 
nachvollziehbaren Urteils, einer Schlussfolge-
rung, einer Position unter Rückbezug auf die zu-
vor erarbeiteten Ergebnisse (AFB III) 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/kunst/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/kunst/index.html
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Zu 1)  
Dieser Teil umfasst die Nennung der Eckdaten, und 
zwar die Angaben zu 
 dem/der Künstler/in und/ oder Autor/in,  
 dem Bild bzw. den Bildern oder Text mit Titel,  
 dem Thema bzw. der Problemstellung.  

Erarbeitet werden als grundlegende Verstehens-leis-
tung zudem – gemäß der Aufgabenstellung – diejenigen 
zentralen Aspekte, die im Rahmen der thematischen/ 
problembezogenen Begrenzung relevant sind, z.B. wie-
dergebend, exzerpierend, beschreibend dargestellt 
und/ oder einen Sachverhalt anhand vorhandener 
Kenntnisse bzw. zusätzlicher Informationen funktional 
einordnend. 

Zum Nachweis der zugrunde gelegten Verstehens-leis-
tung wird bezüglich des Textmaterials (Aufgabenart III 
Typ A/B) eine sachadäquate, strukturierte Wiedergabe/ 
Herausarbeitung der für die Problemstellung relevan-
ten Anteile/ Aussagen eingefordert.  

In Bezug auf das Bildmaterial (Aufgabenart III Typ A) ist 
– gemäß der Aufgabenstellung – eine prägnante 
sachadäquate, strukturierte Beschreibung und Be-
standsaufnahme relevanter formaler Aspekte oder eine 
darauf bezogene fachspezifische Darstellung/ Wieder-
gabe von kunstfachspezifischen Sachverhalten, Zusam-
menhängen, Methoden, Vorgehens-/ Arbeitsweisen 
oder ein In-Beziehung-Setzen von Einzelaspekten not-
wendig.  

 
Zu 2) 
Der erörternde Argumentationsgang zur zentralen 
Problemstellung ist gedanklich folgerichtig und im Zu-
sammenhang nachvollziehbar anzulegen. Dabei wird 
die Verstehensleistung zum Ausgangssachverhalt (Bild 
und/ oder Text des Aufgabenteils 1) so einbezogen, 
dass eine sachlich-distanzierte Haltung deutlich wird.  

Die Argumentation muss somit die Problemstellung/ 
Anforderungssituation der Aufgabe erfassen und fach-
lich und sachlich korrekt auf Bilder, Texte und eigene 
Kenntnisse, ggf. eigene Erfahrungen, aus dem Unter-
richt gestützt werden. Darüber hinaus gelten (wie auch 
für alle Teilschritte der Aufgabe und unabhängig von 
den spezifischen Erwartungshorizonten) die im Kern-
lehrplan beschriebenen übergreifenden Bewertungs-
kriterien wie Komplexität, Schlüssigkeit, Vielfältigkeit, 
Bedeutsamkeit, Differenziertheit2. 

 

Die zwei „Pole“ einer möglichen Problemstellung („Zu-
stimmung/Ablehnung“ oder „weiterführende Proble-
matisierung“) erfordern unterschiedliche 

                                                           
2   Kernlehrplan Kunst für die Sekundarstufe II Gymnasium/ Gesamt-

schule in Nordrhein-Westfalen (2013): S. 35. Online unter: 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavi-
gator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/kunst/index.html; (letzter Zugriff 
am 11.03.2022) 

methodische Grundleistungen bei der Problembearbei-
tung: 

 Bei einer Problemstellung, die auf eine Zustimmung 
(„Pro“) oder Ablehnung („Kontra“) hinausläuft, 
müssen bei den fachspezifischen abwägenden Ar-
gumentationen die beiden Stränge (und ggf. mögli-
che Überschneidungen, Einschränkungen) deutlich 
werden.  

 Bei einer Problemstellung, die eine weiterführende 
Problematisierung erfordert, müssen die (mögli-
cherweise zahlreichen) fachspezifischen Blickwinkel 
und entsprechenden Argumentationen in ihrer 
Komplexität und zugleich im Zusammenhang zur 
Ausgangsproblemstellung gemäß Aufgabenstellung 
abwägend deutlich werden.  

 

Zu 3)  

Dieser Teil umfasst – unter Berücksichtigung der Aufga-
benstellung – eine eigenständige, begründete 
Position auf Basis der Ergebnisse vor dem Hintergrund 
der Problemstellung (ggf. auch in Form einer Schlussfol-
gerung oder in Form eines Urteils). Dabei werden die 
Erarbeitungen und Abwägungen, die im Rahmen der 
Aufgabe zum Ausgangsbild- und/ oder  
-textmaterial entwickelt worden sind, unter Prüfung 
deren Schlüssigkeit in der Logik ebenso einbezogen wie 
eigene Argumente, die sich fach- und sachlich korrekt 
aus den im Unterricht erworbenen Kompetenzen für 
die Abwägungen haben heranziehen lassen.  

Eine begründete Zustimmung zu der im Text/ Bild deut-
lich werdenden Position, eine Zwischenform (mit Teil-
zustimmungen/ Teilabgrenzungen, z.B. im Sinne von 
Sowohl-Als-Auch oder Teils-Teils) oder eine Ablehnung 
der Ausgangsposition bzw. eine weiterführende Prob-
lematisierung/ Position ist somit gleichermaßen mög-
lich. 

Operatoren der Aufgabenstellung 

Die Komplexität der Aufgabenart III führt dazu, dass in 
der Aufgabenstellung bzw. für die einzelnen Teilaufga-
ben verschiedene Operatoren verwendet werden kön-
nen (vergleiche Beispielaufgaben). Grundlage hierfür 
bildet die Operatoren-Übersicht für das Zentralabitur 
NRW im Fach Kunst3. 

  

3  Online unter: https://www.standardsicherung.schulministe-
rium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/get-
file.php?file=4042 ; (letzter Zugriff am 11.03.2022) 
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Der Einsatz des Operators „erörtern“ im Rahmen der 
Aufgabenart III muss dabei gesondert betrachtet und 
von dem Einsatz bei der Aufgabenart II abgegrenzt wer-
den:  

Ist der Operator „erörtern“ im Rahmen der  
Aufgabenart II eingesetzt, wird in der Regel eine kür-
zere, verdichtete und eigenständig im Zusammenhang 
verfasste Darlegung von Problemerkennung, abwägen-
den Argumenten und Schlussfolgerung erwartet. Der 
Operator wird dann eher nur für die Teilaufgabe 3 ver-
wendet, da der Schwerpunkt der Aufgabenart II die 
Analyse und Interpretation ist und erörternde Gedan-
ken im Rahmen von weiterführenden Interpretationen 
eingefordert werden.  

Der Operator „erörtern“ wird im Rahmen der Aufga-
benart III in der Regel in der einleitenden Aufgabenfor-
mulierung verwendet, sodass er sich übergeordnet auf 
die weiteren Teilaufgaben bezieht. In den Teilaufgaben 
1), 2) und 3) selbst wird der Operator „erörtern“ nicht 
verwendet. 

In Bezug auf die drei Ebenen der Progression in der 
Aufgabenstellung der Aufgabenart III sind darüber hin-
aus insbesondere folgende mögliche Operatoren zu 
nennen: 

1) untersuchen, wiedergeben, beschreiben, darstel-
len, bestimmen …  

2) erläutern, bestimmen, einbeziehen/Bezüge 
herstellen, vergleichen, zusammenfassen, disku-
tieren … 

3) (kritisch) Stellung nehmen/beziehen, bewerten, 
beurteilen … 

 
 
 
 
 

 

II. Hinweise zur Konzeption der Aufgabenart III Typ A/ B während der Quali-
fikationsphase in Vorbereitung auf die Anforderungen im Zentralabitur 

 
Die Herausforderung für die Entwicklung einer Aufga-
benstellung, die eine jahrgangsstufenangemessene 
fachspezifische Problemerörterungen realisierbar 
macht, liegt darin, das Anspruchsniveau des zugrunde 
gelegten Materials und der Problemstellung genau ab-
zuwägen. Die Betonung dessen begründet sich 
dadurch, dass Texte auf der einen Seite nicht genuin im 
Zentrum kunstfachspezifischer Denk- und Handlungs-
weisen stehen und darüber hinaus die geforderte Me-
taebene der fachspezifischen Überlegungen und Abwä-
gungen sowohl konkretes Arbeiten an Texten/Bildern 
als auch ein anschließend distanzierendes, abstrahie-
rendes Denken und Vernetzen erfordert.  

Hinweise zur inhaltlichen Planung der Aufgabenart 
Im Rahmen der Aufgabenstellung können ein oder 
mehrere fachlich orientierte Texte in Verbindung mit 
Bildbeispielen zur Grundlage vorgelegt werden. Die 
Texte müssen dabei der Eignung für eine Reflexion 
fachspezifischer Problemstellung angemessen genü-
gen, jedoch nicht unbedingt fachwissenschaftlicher Na-
tur sein. Vielmehr können insgesamt schriftliche und 
mündliche Texte, Fach-, Literatur- und Gebrauchstexte, 

wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Texte, li-
neare und nichtlineare Texte als Anreger für die Ent-
wicklung fachspezifischer Reflexionen geeignet sein.  

 

erörtern =  

Ein Beurteilungs- und Bewertungsproblem erkennen 
und darstellen, unterschiedliche Positionen sowie 
Pro- und Kontra-Argumente im Hinblick auf eine ge-
gebene Problemstellung abwägen, eine Schlussfol-
gerung erarbeiten und sachadäquat nachvollziehbar 
vertreten bzw. Position beziehen“  

Auszug Operatoren-Übersicht: Online unter: 
https://www.standardsicherung.schulministe-
rium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/get-
file.php?file=4042; (letzter Zugriff am 11.03.2022) 

Mögliche Textformen/-formate sind z.B. 
 
 Originaltexte (ggf. auch paraphrasierte Texte), 

Textauszüge, Zitate (z.B. aus Ausstellungskatalo-
gen, Künstlerbiografien, Quellentexten) 

 Reden (z.B. im Rahmen einer Ausstellungseröff-
nung) 

 Selbstaussagen von Künstlern (z.B. Tagebuch-/ 
Werkbuch-Aufzeichnungen)  

 Tatsachen- oder meinungsbetonte Texte mit 
Fachbezügen aus (Fach-) Zeitschriften oder der 
Tages-/ Wochenpresse (z.B. Nachricht, Bericht, 
Reportage, Kritik, Karikatur, Glosse, Leitartikel, 
Kommentar) 

 Interviews mit Fachbezügen (schriftlich oder au-
ditiv dokumentiert) 

 Filme (z.B. Künstlerporträts) 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=4042
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=4042
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=4042
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Im Rahmen der Aufgabenstellung können dabei fremde 
oder auch aus dem Unterricht bereits bekannte Bildbei-
spiele vorgelegt oder zur eigenständigen Wahl durch 
die Schülerin/ den Schüler einbezogen werden. Der 
Bildbegriff ist hier, wie im Kernlehrplan definiert, als er-
weiterter Bildbegriff zu verstehen. 

Quantität und Qualität sowie Komplexität des von der 
Lehrkraft bereit gestellten Ausgangsmaterials sind so-
mit genauestens sowohl auf den intendierten Anspruch 
als auch in Bezug auf die konkrete Lernausgangslage 
der Schülerinnen und Schüler zu prüfen, damit die er-
forderlichen Reflexionen in der zur Verfügung stehen-
den Zeit realisierbar sind. Entscheidend ist, dass auch 
bei der Arbeit mit einem Bild- und/ oder Text-Material, 
das aus unterrichtlichen Zusammenhängen bekannt ist, 
in der verlangten Reflexion über eine fachspezifische 
Problemstellung der Anforderungsbereich III von den 
Schülerinnen und Schülern auch de facto noch erreicht 
werden kann.  

Hinweise zur Darstellungsform der fachspezifischen 
Problemerörterung 

 Grundsätzlich gelten die Anforderungen der Dar-
stellungsleistung des Zentralabiturs, die jahrgangs-
stufen angemessen zu übertragen sind.  
(Der Prüfling entwickelt in seinem Text eine schlüs-
sige Gedankenführung, wobei er Beziehungen zwi-
schen verschiedenen Abschnitten herstellt; er ge-
wichtet seine Beobachtungen und Aussagen sach-
gerecht; er weist einen flüssigen Sprachstil mit 
leichter Lesbarkeit und angemessener Dichte 
nach4.) 

 Die fachspezifische Problemerörterung wird maß-
geblich im Präsens verfasst (lediglich im Teil 2 und 3 
können beim Heranziehen von Argumentationen, 
die sachlogisch in der Vergangenheit oder Zukunft 
liegen, andere sachadäquate Tempusformen auf-
treten).  

 Sprachlich-stilistisch sollen Redewendungen be-
nutzt werden, die sowohl eine neutral-sachliche als 
auch eine kritisch-distanzierte Haltung sowie die Ur-
heberschaft von Gedanken deutlich machen 
(vgl. ergänzend nachfolgende Ausführungen) 

 Erste Person Singular ist in Maßen zulässig zur Mar-
kierung eigener Positionen (z.B. „nach meiner Auf-
fassung"), ansonsten wird der neutrale Es-Stil ver-
wendet. 

 Zitate werden korrekt in die eigene Syntax 
integriert. 

 Mit Querverweisen wird die Textkohärenz  
verbessert. 

 … 

                                                           
4 vgl. Erwartungshorizont der Prüfungsaufgaben. Online unter: 

https://www.standardsicherung.schulministe-
rium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/pruefungsaufga-
ben/pruef.php?fach=18; (letzter Zugriff am 11.03.2022); Abzüge 
für Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gemäß APO-GOSt 

Hinweise zu methodischen Fähigkeiten der Schülerin-
nen und Schülern, die im Rahmen der fachspezifischen 
Problemerörterung relevant sind 

 In Bezug auf das Erschließen von Bildern, die im 
Rahmen der Aufgabenart einbezogen werden müs-
sen, benötigen die Schülerinnen und Schüler dieje-
nigen hier relevanten Methoden, die im Rahmen 
des Kompetenzbereichs Rezeption und Produktion 
im Kernlehrplan ausgewiesen sind5.  

Kompetenzbereich Rezeption 
So können im Kompetenzbereich Rezeption 
z.B. Methoden relevant sein, die sich eignen, 
Zugänge zu Bildern zu finden (z.B. Assoziati-
onskritzeln, Gedankencluster), um anschlie-
ßend möglichst objektiv den inhaltlichen wie 
formalen Bildbestand aspektbezogen zu er-
schließen (z.B. strukturierte Bildbeschreibung, 
Formanalyse).  

Kompetenzbereich Produktion 
Im Kompetenzbereich Produktion können alle 
fachspezifischen Methoden (und davon abge-
leitete Verfahren) relevant sein, die als eigene 
Primärerfahrung notwendig sind, um auf die-
ser Basis in Erörterungskontexten Bewertun-
gen entwickeln oder Urteile fällen zu können. 
Vor allem sind hier aber auch diejenigen Me-
thoden relevant, die sich eignen, die gestalte-
rischen Anteile so zu reflektieren, dass sie 
auch noch unabhängig von der unmittelbar 
sinnlich-anschaulichen Ebene in komplexe ver-
balsprachliche Kognitionen einbezogen wer-
den können.  

 In Bezug auf das Erschließen von Texten sind fach-
übergreifendende Methoden relevant (z.B. Schlüs-
selbegriffe klären, Text in Sinnabschnitte gliedern, 
Texte grafisch klären). 

 In Bezug auf das Verfassen einer fachspezifischen 
Problemerörterung sind insbesondere Methoden 
aus dem Bereich der Argumentation relevant 
(z.B. Überzeugen durch Kopplung von „These, Be-
gründung und ggf. Beispiel“, hierarchisches Struktu-
rieren, antithetisches oder blockhaftes Vorgehen) 

 Allgemein sind somit insgesamt Methoden relevant, 
die geeignet sind,  

• vorhandenes Wissen über einen Gegenstands-
bereich zu aktivieren und neues Wissen mit 
diesem zu verknüpfen (z.B. Gelerntes mit eige-
nen Worten formulieren, zu einem (abstrak-
ten) Sachverhalt eigene (konkrete) Beispiele 

5  Kernlehrplan Kunst für die Sekundarstufe II Gymnasium/ Gesamt-
schule in Nordrhein-Westfalen (2013): S. 41-50 (Übersicht) 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/pruefungsaufgaben/pruef.php?fach=18
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/pruefungsaufgaben/pruef.php?fach=18
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formulieren/ bildliche Vorstellungen entwi-
ckeln, Fragen stellen, Clustern) 

• in einem neuen Wissens-/ Sachbereich (Bild/ 
Text) Einzelaspekte und deren Beziehung zuei-
nander bzw. sachlogische Verknüpfung her-
auszuarbeiten und somit entsprechend Infor-
mationen hierarchisch/ nicht hierarchisch zu 
strukturieren, zu verarbeiten, zu bewerten 
(z.B. wichtige Gedanken, Fakten und Zusam-
menhänge herausarbeiten, deren Darstellung 
in Gliederungen oder Strukturbildern wie Ta-
bellen, Diagrammen, Mindmaps, Concept-
Maps). 

 


